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An das Präsidium des Nationalrates 
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 
 
 
 

Ranshofen, 18.12.2015 
 
 
Stellungnahme zum Entwurf des Strafprozessrechtsänderungsgesetzes 2015 
BMJ-S578.029/0002-IV 3/2015 
 
 
Die Einrichtung Kinderschutzzentrum Innviertel  bietet psychosoziale und juristische Prozessbeglei-
tung für Kinder und Jugendliche an. Die folgenden Ausführungen zum Gesetzesentwurf beziehen sich 
insbesondere auf minderjährige Opfer von Straftaten, lassen sich aber weitgehend auch auf erwach-
sene Verbrechensopfer umlegen. 
 
Kinder und Jugendliche werden durch die EU-Opferschutzrichtlinie, aber auch durch die Leitlinien des 
Ministerkomitees des Europarates für eine kindgerechte Justiz als besonders schutzbedürftig aner-
kannt. In der österreichischen Gesetzgebung wurde diesem Grundsatz schon bisher durch das Recht 
auf Prozessbegleitung und durch besondere Rechte für unmündige Minderjährige im Strafverfahren 
Rechnung getragen. Der vorliegende Gesetzesentwurf sieht nun weitere Verbesserungen für Kinder 
und Jugendliche vor. Vor allem ist zu begrüßen, dass bereits bestehende Rechte nun auch auf mündi-
ge Minderjährige ausgeweitet wurden. 
 
1. Allerdings wird der EU-Opferschutzrichtlinie in wesentlichen Punkten nicht gefolgt: 
 
Die Opferschutzrichtlinie definiert in Artikel 2 lit. a) ein „Opfer“ als „eine natürliche Person, die eine 
körperliche, geistige oder seelische Schädigung oder einen wirtschaftlichen Verlust, der direkte Folge 
einer Straftat war, erlitten hat“. Der vorliegende Gesetzesentwurf schränkt – ebenso wie die bisher 
bestehende Rechtsordnung – den Opferbegriff in Hinblick auf die Gewährung von Prozessbegleitung 
ein, indem eine vorsätzliche Straftat vorausgesetzt wird. Das bedeutet, dass das damit verbundene 
Opferrecht nicht allen belasteten und traumatisierten Opfern gewährt wird, sondern nur einem ein-
geschränkten Personenkreis. Ausschlaggebendes Kriterium dafür ist nicht die Betroffenheit bzw. 
Schädigung des Opfers, sondern die unterstellte Absicht des Täters.  
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Konfrontation mit Gewalt für Kinder und Jugendliche mit 
massiven Belastungen bzw. Traumatisierungen verbunden ist und daher zumindest von einer seeli-
schen Schädigung ausgegangen werde muss. Viele dieser Kinder erfüllen auch nach dem Gesetzes-
entwurf die Kriterien des § 65 Abs. 1 StPO nicht, da sie allenfalls als Opfer nach lit. c. erfasst werden. 
Daher  haben sie keinen Anspruch auf Prozessbegleitung. Dies betrifft etwa: 
 

- Kinder und Jugendliche, die massive Gewalt an einem Elternteil oder einem anderen Famili-

enangehörigen miterleben, ohne selbst unmittelbar betroffen zu sein (sogar die Zeugen-
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schaft bei einem Angriff, der als Mordversuch zur Anklage gebracht wird, reicht nicht aus, um 

als Opfer nach lit. a. anerkannt zu werden); 

- Kinder und Jugendliche, die ZeugInnen der Tötung einer Person werden, falls sie mit dieser 

nicht verwandt sind (z.B. Kindergartenkinder, die ein Tötungsdelikt vor dem Kindergarten 

miterleben müssen); 

- Kinder und Jugendliche, die z.B. im Zuge einer gewalttätigen Auseinandersetzung Dritter als 

zufällig anwesende Personen verletzt werden. 

 
Auch diese Personengruppen sind als Geschädigte anzusehen und sollten in der StPO als Opfer mit 
allen damit verbundenen Rechten anerkannt werden. Unabhängig vom Vorsatz der Tat sind sie durch 
die Straftat an sich und durch das Strafverfahren hohen psychischen Belastungen ausgesetzt und 
verdienen deshalb Anspruch auf entsprechende Unterstützung, die diesen Belastungen Rechnung 
trägt. Daher ist zu fordern, dass auch Opfern nach § 65 lit. c. das Recht auf psychosoziale und juristi-
sche Prozessbegleitung erhalten. Die Einschränkung, die auch im vorliegenden Entwurf zum Ausdruck 
kommt, ist fachlich nicht nachvollziehbar und entspricht überdies nicht den Bestimmungen der EU-
Richtlinie Opferschutz. 
 
 
2. Weitere aus der EU-Richtlinie Opferschutz ableitbare Möglichkeiten, minderjährige Verbrechens-
opfer zu schützen, bleiben ungenützt: 
 
a) Seit 1.1.2014 haben Beschuldigte nach § 52 Abs. 1 StPO unter bestimmten Bedingungen die 

Möglichkeit, eine Kopie der Kontradiktorischen Vernehmung des Opfers zu erhalten. Auch wenn 

eine missbräuchliche Verwendung dieses Videos unter Strafe gestellt ist, bleibt es für die Opfer 

eine unzumutbare Belastung, das Video in den Händen des Beschuldigten zu wissen. Es verletzt 

jedenfalls den in der Richtlinie angesprochenen Schutz der Würde des Opfers und stellt eine er-

neute Viktimisierung dar. Für die Wahrung der Beschuldigtenrechte ist es nicht notwendig, eine 

Kopie des Videos zu besitzen, da ohnehin Abschriften dieser Einvernahmen im Akt vorhanden 

sind. Artikel 21 der Richtlinie Opferschutz betont das Recht auf Schutz der Privatsphäre und er-

wähnt in Abs. (1) ausdrücklich das Recht des Opfers am eigenen Bild.  

In diesem Sinne ist zu fordern, dass Kopien der Kontradiktorischen Vernehmung von Opfern vom 
§ 52 Abs. 1 StPO ausgenommen werden. 

b) In Hinblick auf den Schutz der Privatsphäre ist auf einen weiteren Punkt hinzuweisen: Im Inter-

net lassen sich mit der Eingabe weniger Schlüsselwörter auch noch viele Jahre später Urteile u.ä. 

zu einzelnen Strafsachen finden, in denen die Identität des Opfers zwar durch die Abkürzung des 

Nachnamens nicht unmittelbar ersichtlich, für kundige Personen aber durch die Angabe von 

Wohnorten o.ä. leicht erschließbar ist. Um der Richtlinie Opferschutz Folge zu leisten, müssen 

hier weiterführende Maßnahmen gesetzt werden, um eine Identifizierung von Opfern im Kin-

desalter zu verhindern. 

c) Artikel 3 der Richtlinie Opferschutz formuliert das Recht, zu verstehen und verstanden zu wer-

den. Gerade für minderjährige Opfer ist es schwierig, komplexe Aussagen wie Erläuterungen 

über Entschlagungsrechte oder Wahrheitsbelehrungen zu verstehen. Es wird angeregt, dass mit 

Hilfe von Fachleuten aus dem psychologischen oder pädagogischen Bereich kindgerechte For-

mulierungshilfen für Kinder verschiedener Altersgruppen erarbeitet werden, die dem Gericht 

und Sachverständigen zur Orientierung dienen können. Auch die Leitlinien des Ministerkomitees 

des Europarats zu Kindgerechter Justiz sehen eine kindgerechte Sprache vor, etwa in Artikel 56: 

„Es sollte eine Sprache verwendet werden, die dem Alter und Verständnis des Kindes angepasst 

ist.“ 
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d) Es ist zu begrüßen, dass es möglich sein soll, Straftaten in anderen EU-Ländern in Österreich zur 

Anzeige zu bringen. Zur Vermeidung der weiteren Viktimisierung von minderjährigen Opfern 

wäre zu fordern, dass diese vor, während und nach der Anzeige Anspruch auf Prozessbegleitung 

haben, die auch beinhaltet, Kontakt zu entsprechenden Opferschutzeinrichtungen in dem Land 

aufzunehmen, in dem das Strafverfahren geführt wird. 

e) Artikel 19 der Richtlinie Opferschutz benennt das Recht des Opfers auf Vermeidung des Zusam-

mentreffens mit dem Täter. Nicht an allen Gerichten Österreichs kann gewährleistet werden, 

dass minderjährige ZeugInnen vor ihrer Vernehmung nicht auf den Beschuldigten (oder seine 

Angehörigen) treffen. Es wäre wünschenswert, dass weitere Maßnahmen getroffen werden, die 

dieses Recht sichern und den Schutz der ZeugInnen nicht von der Bereitschaft der zuständigen 

RichterInnen abhängig machen. 

f) Artikel 6 der Richtlinie Opferschutz behandelt das „Recht der Opfer auf Informationen zu ihrem 

Fall“. Um diesen Grundsatz umzusetzen, bedarf es noch weiterer Präzisierungen in der StPO (z.B. 

ein Recht des Opfers, über das Strafurteil oder den Verlauf des Rechtsmittelverfahrens ver-

ständigt zu werden). 

g) Die Leitlinien des Ministerkomitees des Europarats fordern in Artikel 50, dass für alle Verfahren, 

an denen Kinder beteiligt sind, der Grundsatz der Dringlichkeit gelten sollte. In der Praxis dauern 

Strafverfahren, in denen Kinder Opfer wurden, oft mehrere Jahre, was zu einer erheblichen Be-

einträchtigung des Kindeswohls führen kann. Ein Gesetzesentwurf, der dem Schutz minder-

jähriger Opfer umfassend Rechnung tragen möchte, sollte auch Maßnahmen vorsehen, um die-

sen Grundsatz umzusetzen. 

h) Bei Anzeigeerstattung werden Opfer über ihr Recht auf Prozessbegleitung informiert. Nehmen 

sie aber erst nach der Anzeige Kontakt mit einer Prozessbegleitungseinrichtung auf, gehen wert-

volle Möglichkeiten, das Opfer von Anbeginn an über die Konsequenzen einer Anzeige und den 

Verlauf eines Strafverfahrens zu informieren und Interventionen zur Unterstützung und Stabili-

sierung des Opfers zu setzen, verloren. Deshalb wäre es im Sinne des Opfer- bzw. Kinder-

schutzes wichtig, bei der Erstattung einer Anzeige Opfern gegebenenfalls zu ermöglichen, erst 

Prozessbegleitung in Anspruch zu nehmen und danach die Anzeige zu erstatten. 

 
 
3. Weitere Anmerkungen 
 
a) Der Gesetzesentwurf enthält mit Ausnahme der in den Erläuterungen angeführten Beschwerde-

möglichkeit bei Nichtanerkennung als besonders schutzbedürftiges Opfer nach wie vor keine 

wirksamen Sanktionen bei Nichteinhaltung der Opferrechte. 

b) § 66a sieht die allfällige Beantragung eines Kurators vor. Dies ist grundsätzlich erfreulich, auch 

wenn dies bislang bereits möglich war. Allerdings bleibt offen, wer die Kosten dafür trägt. Die 

Beantragung von Verfahrenshilfe wird erschwert, wenn der gesetzliche Vertreter sich weigert, 

Unterlagen über das Vermögen des Minderjährigen zur Verfügung zu stellen.  

 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Gesetzesentwurf  in einzelnen Punkten eine Ver-
besserung für Opfer bringt und dass die Justiz um die Bedürfnisse der Opfer bemüht ist: So ist einer-
seits begrüßenswert, dass die Informationsrechte für Opfer bei Flucht, Haftentlassung des Täters u.ä. 
erweitert wurden – allerdings gibt es in vielen anderen wichtigen Bereichen keine Informationspflicht 
(z.B. über das Strafurteil), und dass viele dieser Informationsrechte einen Antrag des Opfers voraus-
setzen und nicht von Amts wegen erfolgen, macht den Opferschutz erst recht wieder zu einer „Hol-
schuld“ des Opfers statt zu einer „Bringschuld“ der Justiz (und ist durch die Antragstellung und –
bearbeitung für alle Beteiligten mit erhöhtem Aufwand verbunden). Zudem sind diese Informations-
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rechte für Opfer nur dann hilfreich, wenn sie dem Opfer in verständlicher Weise vermittelt werden 
und das Opfer in entsprechende Unterstützungsdienste wie Prozessbegleitung eingebunden ist. Die 
Unterstützung und Begleitung des Opfers durch Opferschutzeinrichtungen ist eine wesentliche Vo-
raussetzung dafür, dass Opfer von den gesetzlichen Neuerungen profitieren können. Allerdings kann 
es sein, dass Informationen z.B. über die Haftentlassung des Täters nach Abschluss des Strafverfah-
rens erfolgen und damit kein Anspruch auf Prozessbegleitung mehr besteht.  
 
 
Wir hoffen auf eine Berücksichtigung unserer Anregungen im Sinne des Opferschutzes. 
 
Hochachtungsvoll 

 
 
 
 
 

 
Alexandra Furtner-Probst 
Geschäftsführung Kischu Innviertel 
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